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RS OGH 1935/11/6 1Ob582/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1935

Norm

ZPO §448 e

ZPO §453

ZPO §502 Abs2

Rechtssatz

Wurde beim Bezirksgerichte ein 150,-- S übersteigender Betrag eingeklagt, dem Kläger ein Betrag unter 150,--

zugesprochen, das Mehrbegehren rechtskräftig abgewiesen und vom Berufungsgerichte infolge Berufung des

Beklagten das Klagebegehren vollständig abgewiesen, so kann das Urteil des Berufungsgerichtes vom Kläger mit

Revision angefochten werden.
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